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§ 48 ZÄKG Erweiterter
Landesausschuss

 ZÄKG - Zahnärztekammergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Der Erweiterte Landesausschuss besteht aus den Delegierten, den Bezirks- und

Regionalzahnärztevertretern/Bezirks- und Regionalzahnärztevertreterinnen und den gemäß § 40 Abs. 2 Z 2

bestellten Referenten/Referentinnen des jeweiligen Bundeslandes.

2. (2)Der Erweiterte Landesausschuss kann jederzeit durch den Landesausschuss einberufen werden. Den Vorsitz

im Erweiterten Landesausschuss führt der/die Präsident/Präsidentin der Landeszahnärztekammer.

3. (3)Dem Erweiterten Landesausschuss obliegt die Beratung des Landesausschusses. Nähere Bestimmungen über

die Aufgaben und die Beschlussfassung des Erweiterten Landesausschusses sind in der Satzung festzulegen.

In Kraft seit 01.01.2006 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zaekg/paragraf/40
file:///

	§ 48 ZÄKG Erweiterter Landesausschuss
	ZÄKG - Zahnärztekammergesetz


